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eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-
hofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Drohung
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen259,

überzeugt, dass ein multilaterales, universales und bin-
dendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseiti-
gung der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines ge-
eigneten Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur
endgültigen Beseitigung der Kernwaffen führen und so den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit stärken würden,

sich dessen bewusst, dass einige von der Russischen Fö-
deration und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Redu-
zierung ihrer Kernwaffenbestände und zur Verbesserung des
internationalen Klimas ergriffene Maßnahmen zu dem Ziel
der vollständigen Beseitigung der Kernwaffen beitragen kön-
nen,

unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schluss-
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm-
lung260 heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen
teilhaben, in den internationalen Beziehungen zwischen den
Staaten Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des
friedlichen Verhaltens der Staaten in internationalen Angele-
genheiten vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen
würden,

bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Re-
solutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B
vom 14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979,
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. De-
zember 1981 erklärt hat,

entschlossen, ein internationales Übereinkommen über
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer endgül-
tigen Vernichtung herbeizuführen,

betonend, dass ein internationales Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer
Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonfe-
renz auf ihrer Tagung 2010 nicht in der Lage war, die in der
Resolution 64/59 der Generalversammlung vom 2. Dezember
2009 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhand-
lungen aufzunehmen, um Einigung über ein internationales
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der An-

drohung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 65/81

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)261.

65/81. Informationsprogramm der Vereinten Nationen 
über Abrüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Sonder-
tagung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, gefassten
Beschluss, mit dem die Weltabrüstungskampagne eingeleitet
wurde262,

eingedenk ihrer Resolution 47/53 D vom 9. Dezember
1992, in der sie unter anderem beschloss, dass die Weltabrüs-
tungskampagne fortan die Bezeichnung „Informationspro-
gramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ und der Frei-
willige Treuhandfonds für die Weltabrüstungskampagne die
Bezeichnung „Freiwilliger Treuhandfonds für das Informa-
tionsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung“ tra-
gen werden,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/46 A vom
10. Dezember 1996, 53/78 E vom 4. Dezember 1998, 55/34 A
vom 20. November 2000, 57/90 vom 22. November 2002,
59/103 vom 3. Dezember 2004, 61/95 vom 6. Dezember 2006
und 63/81 vom 2. Dezember 2008,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs263,

1. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus
für seine Bemühungen um einen wirksamen Einsatz der be-
grenzten Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, um Informa-
tionen über Rüstungskontrolle und Abrüstung bei den Regie-
rungen, den Medien, den nichtstaatlichen Organisationen, in
pädagogischen Kreisen und bei Forschungsinstituten mög-
lichst weit zu verbreiten und ein Seminar- und Konferenzpro-
gramm durchzuführen;

2. unterstreicht die Wichtigkeit des Informationspro-
gramms der Vereinten Nationen über Abrüstung als eines

259 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226.
260 Resolution S-10/2.

261 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Costa
Rica, Demokratische Republik Kongo, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Indonesien, Kanada, Mexiko, Nicaragua,
Nigeria, Norwegen, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Spanien,
Südafrika, Trinidad und Tobago und Uruguay.
262 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziff. 110 und 111.
263 A/65/159.
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wertvollen Instruments, das es allen Mitgliedstaaten ermög-
licht, sich in vollem Umfang an den Abrüstungsberatungen
und -verhandlungen in den verschiedenen Organen der Ver-
einten Nationen zu beteiligen, und das ihnen dabei behilflich
ist, die Verträge wie verlangt zu erfüllen und einen Beitrag zu
den im Hinblick auf Transparenz vereinbarten Mechanismen
zu leisten;

3. bekundet ihre Anerkennung und Befriedigung dar-
über, dass das Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen das
United Nations Disarmament Yearbook (Jahrbuch der Ver-
einten Nationen über Abrüstung) für 2009, auch als Online-
Ausgabe, herausgebracht hat;

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenar-
beit der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information
und ihrer Informationszentren bei der Verfolgung der Ziele
des Programms;

5. empfiehlt, dass das Programm auch künftig auf
sachliche, ausgewogene und objektive Weise über multilate-
rale Maßnahmen auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle und
Abrüstung, namentlich Maßnahmen der Vereinten Nationen
und der Abrüstungskonferenz, informieren und aufklären so-
wie in der Öffentlichkeit Verständnis für die Wichtigkeit sol-
cher Maßnahmen wecken und um Unterstützung dafür wer-
ben soll und dass es seine Bemühungen insbesondere darauf
richten soll,

a) das United Nations Disarmament Yearbook, die
maßgebliche Publikation des Büros für Abrüstungsfragen,
auch künftig in allen Amtssprachen zu veröffentlichen;

b) die Website über Abrüstung als Teil der Website
der Vereinten Nationen weiter in so vielen Amtssprachen wie
möglich zu aktualisieren;

c) zur Nutzung des Programms als Informationsquel-
le für Fortschritte bei der Durchführung von Maßnahmen der
nuklearen Abrüstung zu ermutigen;

d) die Zusammenarbeit der Vereinten Nationen mit
der Öffentlichkeit, vor allem mit den nichtstaatlichen Organi-
sationen und den Forschungsinstituten, weiter zu intensivie-
ren, um eine sachlich fundierte Auseinandersetzung mit aktu-
ellen Fragen der Rüstungsbegrenzung, der Abrüstung und der
Sicherheit fördern zu helfen;

e) auch weiterhin Diskussionsrunden zu Themen von
Belang auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und der Ab-
rüstung zu veranstalten, um das Verständnis dafür zu vertie-
fen und den Meinungs- und Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedstaaten und der Zivilgesellschaft zu erleichtern;

6. erkennt die Wichtigkeit der gesamten Unterstüt-
zung an, die dem Freiwilligen Treuhandfonds für das Infor-
mationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung
gewährt wurde, und bittet alle Mitgliedstaaten erneut, zur
Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Programms für Öf-
fentlichkeitsarbeit weitere Beiträge zu dem Fonds zu leisten;

7. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen in dem
Bericht des Generalsekretärs über Abrüstungs- und Nichtver-

breitungserziehung264, in dem die Bilanz aus der Umsetzung
der in der Studie von 2002 zur Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungserziehung265 abgegebenen Empfehlungen gezogen wird;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung einen Be-
richt vorzulegen, aus dem hervorgeht, wie das System der
Vereinten Nationen in den beiden vorangegangenen Jahren
die Aktivitäten des Programms durchgeführt hat und welche
es für die kommenden zwei Jahre vorgesehen hat;

9. beschließt, den Punkt „Informationsprogramm der
Vereinten Nationen über Abrüstung“ in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/82

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/65/411,
Ziff. 22)266, in der mündlich geänderten Fassung.

65/82. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Abrüstung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs267,

unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung, der ersten Sondertagung über Abrüstung268, ein
Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf
ihre Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden Doku-
ments der zwölften Sondertagung der Generalversammlung,
der zweiten Sondertagung über Abrüstung269, namentlich ih-
ren Beschluss, das Programm fortzusetzen,

feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich
dazu beiträgt, die Öffentlichkeit stärker für die Wichtigkeit

264 A/65/160 und Add.1.
265 A/57/124.
266 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Algerien, Argentinien, Australien,
Belarus, Belgien, Benin, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chi-
le, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala,
Indien, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha, Kenia, Kongo,
Kroatien, Kuba, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Malta,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Nie-
derlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Peru, Polen, Portugal, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Sierra
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Swasiland,
Togo, Tschechische Republik, Uganda, Ungarn, Uruguay, Vereinigte
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
267 A/65/151.
268 Resolution S-10/2.
269 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session,
Annexes, Tagesordnungspunkte 9-13, Dokument A/S-12/32.




